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§ 103 GuKG Zeugnis und Diplom
 GuKG - Gesundheits- und Krankenpflegegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.08.2024

1. (1)Personen, die die kommissionelle Abschlussprüfung in der Pflegeassistenz gemäß § 100 Abs. 3 mit Erfolg

abgelegt haben, ist ein Zeugnis, in dem der Prüfungserfolg sowie die Berufsbezeichnung

„Pflegeassistentin“/„Pflegeassistent“ anzuführen sind, auszustellen.

2. (2)Personen, die die kommissionelle Abschlussprüfung in der Pflegefachassistenz gemäß § 100 Abs. 3 mit Erfolg

abgelegt haben, ist ein Diplom, in dem der Prüfungserfolg sowie die Berufsbezeichnung

„Pflegefachassistentin“/„Pflegefachassistent“ anzuführen sind, auszustellen.
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